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Teile der Theſe nicht einmal äußerlich durch den Druck ar genug hervor⸗
gehoben und auseinander gehalten. nſere Erachtens hätte den Unter⸗
ſuchungen über die Natur der Seele und ihr Verhältnis Jum Leibe U

bedingt eine, wenn auch kurze Betrachtung Üüber die Wege, die uns gur
Erkenntnis der cele führen, und über da  D höhere Seelenleben voraus
gehen müſſen Ebenſo hätte N1 die eines jeden Abſchnittes eine klare
und eingehende Darlegung des tatus quaestionis mit ſorgfältigſter Be⸗
ti  mung der einſchlägigen Begriffe gehört, wobei auch die Darſtellung
der verſchiedenen Anſichten mit eventueller Begründung beſſer Platze
geweſEn wäre. De  Ie Beweisführung läßt nicht ſelten an Präziſion und
wuchtiger Energie 5  u wünfchen übrig  V—  —  „ die Traditionsbeweiſe ſind öfters
ohne gehörige Belege

ſa

tchen Ungenauigkeiten, die Auns auffielen, ſeien beiſpiels⸗
weiſe erwähnt: 1 wird der Begriff de Lebens V eng gefaßt; jener
der Immaterialität, inneren Unabhängigkeit mangelhaft erklärt (auch
ſoll eS 16 wo heißen immateriale praecisive praecise); 2  2*
ſcheint die Einfachheit gau merkwürdig eingeteilt; 27 ſind die Begriffe
Dn Ubſtanz und Akzidens ehr Uungenau gegeben: halich 37 bezüglich
der Einheit, in ezug auf n Perſon-⸗Begriff, 61 obben Über die
Gegenwart der abgeleibten Seelen IWm Raume V. Mehrere Eigennamen
ſind fehlerhaft geſchrieben. ndlich wäre für eine Schrift, die Akademikern
als Vademekum dienen ſoll, eine gewähltere Latinität ehr wünſchenswert
und ſollten jedenfalls zahlreiche ſprachliche Härten Barbarismen und Ver—
ſtöße gegen die Grammatik wegfaͤllen

Trotz dieſer nicht vollſtändigen) Bemängelungen kann man aus dem
I  ein gar vieles lernen und CS mit großem Nutzen als anregende Grund
lage für weitere Studien über en behandelten Stoff gebrauchen.

Salzburg. IDr Widauer.

14 eſen und Vorausſetzungen der Todfünde. Inter
Uchung der rage nach dem Weſensunterſchiede zwiſchen dem peccatum
mortale und veniale, Dr Hubert Gerigk. 40 S Breslau 190
Aderholz. M  . 3.— 3.40

U das Wẽ

5e

ſen der Todſünde rech erfaſſen, muß man wohl
unterſcheiden zwiſchen objektiver und ſubjektiver ＋T74

un

de. „Objektive Sünde
iſt die dem göttlichen Geſetze widerſprechende Handlung N ſich betrachtet,
ſubjektive die dem Geſetze widerſprechende Willensentſcheidung des Menſchen
als olche“ * 156). Die objektiven S  inden teilt man ein In ſchwere
und leichte, die ſubjektiven Iun Todſünden und äßliche Sünden. „Todſünde
und chwere ünde  H ſind nicht Nur keine identiſchen Begriffe, ſondern treffen
auch oft bei eimn und derſelben Handlung nicht zuſammen“ ( 157) Der
Unter  le. br  en ſchwerer und leichter Sünde iſt ein gradueller, zwiſchen
Tod⸗ und läßlicher Sünde ein weſentlicher und unendlicher. „Die Todſünde
iſt der abſolute Ungehorſam Gottes Willen, welcher dann vorliegt,

ich das Bewußtſein habe, daß twas von Gott durchaus verboten ſei,
und den Willen, E  E doch zu tun. Demnach ſind Erkenntnis der ſchweren
Sünde und Zuſtimmung des Willens die einzigen Vorausſetzungen einer
Todſünde“ (g 192) Alſo iſt odſünde das vollſtändig freiwillige ollen
und Streben nach einem als er ſündhaft lar erkannten Objekte.

Gewiß kann und muß man dieſen Aufſtellungen des Verfaſſers bei
pflichten. Daß beſonders der wichtige Unterſchied zwiſchen objektiver und
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ſubjektiver Sun  de, zwiſchen ſchwerer und Todſünde bei älteren und neueren
Autoren Gerigk hietet in ausführlicher etſe (P 7—9 die ehre
der eiligen Väter, die Erörterungen des eiligen Thomas, des heiligen
Alphons und des Lehmkuhl nicht immer genau beachtet und durch  2geführ wurde, iſt 10 richtig. Allein das weſentliche ſubjektive Element bei
der Todſünde, die Auffaſſung der Schwerſündhaftigkeit, wird doch zur Genüge
getont, wie auch die zitierten Stellen aus Lehmkuhl (PR. 85, 86, 87, 184
Aertnys (185), Simar U. dartun. Trefflich Iun jeder Beziehung=

ſt die Kritik der Anſichten Schells über die Todſünde (PH 165— 182)
Wenn der Verfaſſer ſagt (Pe 12), daß die Unterſcheidung von Todſünde
und läßlicher ——  .—  V eine ſorgfältige Behandlung In der Schule, MI Beicht⸗tuhl und auf der Kanzel erfordern, ſo hat recht; wertvoll. und ehrbeachtenswert ſind die praktiſchen Anwendungen, die zum Schluſſe gib2

Lie

—⁴⁷ töricht un verderblich iſt doch jene gewiſſe Abſchreckungsmanier, die
keinen Unterſchie macht wiſchen Sünde und Sünde, auch kleine Fehlerglei zu großen, der Hölle würdigen Verbrechen ſtempelt! Was aber

22 meint, CS ſei 23 im einzelnen die xiſtenz der Todſünde
3u beſtimmen, weil 10 dieſelbe aus zwei Elementen, der Erkenntnis der
ſchweren Sündhaftigkeit der H  ung und der vollen Willenszuſtimmungbeſtehe, *  — nicht richtig, da eben die Tatſächlichkeit der vollen Erkenntnis und
der vollen Willenszuſtimmung 11 COnCreto ſelbſt bei theologiſch Gebildeten
nicht immer feſtgeſtellt werden kann, was übrigens der Verfaſſer rüher(PR. 15 er ausdrücklich betont hatte.

Druckfehler wie B 181 Alexander VI ſtatt VII richtigeSache (183) ſtatt wichtige, ſind E 3u verbeſſern. Bei dem Zitate von
Lehmkuhl (PR. 2  12 iſt ein bedeutungsvolles „nicht“ („nequeant“) Aus
geblieben. Die Zitate aus den Werken von Laymann, Lehmkuhl, Aertnys
U hätten tr lieher In der Urſprache geleſen.

Vorliegende Monographie iſt eine tüchtige Arbeit von bedeutendem
wiſſenſchaftlichen und praktiſchen Werte, Aher ſehr empfehlenswert.

St Florian. Pro Aſenſtorfer.
15 Satisfaktionstheorie des eiligen Anſelm Canter⸗

bury Eine Monographie von Bernhard Funke. KirchengeſchichtlicheStudien. Herausgegeben von Knöpfler, Schrörs Uun dralek. Bd
II 166 ( Münſter 1903 Schöningh. M 3.80 4.56

Das Dogma von der durch Chriſtus für die gefallene Menſchheitgeleiſteten Genugtuung gehört 3u jener kirchlichen Lehre, deren Offenbarungs⸗charakter durch Schrift und Tradition unzweifelhaft feſtſteht, während ihrenähere Erklärung innerhalb des Kreiſes der Theologen einen Gegenſtandder Kontroverſe Hhildet Nicht weniger als ſechs verſchiedene Theorien über
die Genugtuungslehre wurden von den Kirchenvätern der voranſelmiſchenZeit aufgeſtellt, dann der Lehre des eiligen Anſelmus verdrängt,beziehungsweiſe durch ſie vervollkommnet und rgänzt 3u werden, die im
weſentlichen bi  D zum heutigen Tage von den katholiſchen Theologen feſt⸗gehalten wird. Die älteren Theorien berückſichtigen un der Lehre der 72—7..—28..————.——......


